
Oekoilomische Ankündigung.

Ilnterfertigte hat die Ehre zur geneigten Kenntniß des gesammten verehrungswürdigsten Pub^
likums zubringen , daß derselbe ökonomische Commissionsgeschäfte allhier in Wien zu besorgen . be¬

reitwillig ist / namentlich
Erstens: Kaufs - und Verkaufsgeschäfte von Herrschaften , Gütern , Häusern , und allen Gattun¬

gen ReMäten , daher jederzeit für gründlich bearbeitete , und verläßliche Erträgnißnberschläge ge¬
sorgt seyn wird . / :

Zwöyt ^ n' s: Werdest die zum Realitätenbesitz unumgänglich erforderlichen Kapitalienaufsuchun¬
gen und Verleihungen auf gesetzmässige Weise betrieben.

Drittens: Werden Inspektionen über Herrschaften und Güter , Hausinspectionen in Wien,

Aufsicht über benachbarte Landhäuser und Garten , so wie auch bey einfallenden Baulichkeiten die

Ballrechnung zu führen übernommen.
Viertens: Werden Rechnungs - Revisionen , und ökonomische Aufsiitze jeder Art , z. B . Bi¬

lanzen , -Pachtanschläge , wie auch Übersetzungen aus allen gangbaren Sprachen verfertiget ; auch

erbiethet man sich allen Herren Juristen und Advocaten in Rechnungs - Processen , Erbabtheilungen,
und andern wichtigen Rechtsfallen ökonomischer Art , das Materials ihrer juristischen Behandlung
mittelst einer erschöpfenden Darstellung in gesetzlicher Form buchhalterisch ausgearbeitet zu liefern.

Fünftens: Werden Bestellungen auf ökonomische Artikel , z. B . spanische Schafe , und andere

Viehratzen , besondere Futterpflanzen , Obstbäume , Ackergeräthschasten , und ökonomische Erfindun¬

gen angenommen ; auch werden okonomische Notizen aus sämmtlichen Provinzen des Jnnlandes mit¬

getheilt . Es biethet sich allen Herren Künstlern , Mechanikern , und nützlichen Erfinoern die schön¬
ste Gelegenheit dar , ihre Modelle und Erfindungen durch des Gefertigten ökonomische Geschäfts-

Kanzley in öffentlichen Umlauf zu bringen.
Sechstens: Uebernimmt man in Vollmacht des Gutsbesitzers , den Verkaufseiner selbst erzeu¬

genden Landwirthschastsproducte an die Gewerbsleute zu besorgen , z . B . der Wolle ,, Branntwein,
Knoppern , Hopfen , Flachs , u. s. w. , und übet daher allen jenen ersten Verkauf in Vollmacht aus,
den der Gutsbesitzer als Erzeuger eines landwirthschastlichen Produktes selbst auszuüben berechtiget

ist , jedoch wegen Mangel an Kauflustigen im Wohnorte , wegen Unkenntniß des wahren Preises , dann

zur Ersparung der Reisekosten nach Wien , oder eines eigenen kostspieligen Geschäftsmannes in Com¬

mission übergiebt . Alle diese an des Unterfertigten ökonomische Geschäfts - Kanzley eingesendeten land-

wirthschaftlichen Erzeugnisse werden von dem hiesigen k. k. privilegirten Großhanolungshause Henik-

stein ^ Comp . , sowohl rücksichtlich
"
ihrer zweckmäßigen Aufbewahrung , als auch rücksichtlich der

Verwendung der eingehenden Gelder , mit Ausnahme des unverschuldeten Zufalls , nach Maßgabe des

1311 " " und 1517 " " § . des Allg . Bürgert . Gesetzbuches , in Haftung übernommen , und nicht nur die

Empfangscheine über die eingesendeten Erzeugnisse (nach dem unten angezeigten Formular ) ausge¬

stellt , sondern auch die Zahlungen nach der von den Herren Eigenthümern an des Unterfertigten öko¬

nomische Geschäfts - Kanzley ergehenden Ordre von diesem Großhandlnngshanse pünktlichst geleistet,
und die Produkte in vollkommen feuersicher « Magazinen deponiret werden.

Siebentens: Für die auf dem Lande befindlichen Herren Gutsbesitzer , Geistlichkeit , Beamte

und Honoratioren wird die Besorgung ihrer in Wien habenden häuslichen Anliegenheiten , Auskunftser-

stattnngen , und Commissionen übernommen.
Achtens: Es wird sämmtlichen Jurisdictionen , und herrschaftlichen Amts - Kanzleyen der An¬

trag gemacht , von allen in ihrem Wirkungskreise sich ereignenden öffentlichen Verpachtungen , Ver¬

käufen , und Licitationen , die in der Wiener - Zeitung pnbliciret werden , die Bedingungen , welche

gewöhnlich nur in ihren Amtskanzleyen einzusehen , daher für die Kauf - und Pachtlustigen mit ab¬

schreckenden , oft vergeblichen Reisekosten verknüpft sind , an des Unterfertigten ökonomische Geschästs-

Kanzley in Abschrift einzusenden , welche erbiethig ist , diese Bedingungen dem hiesigen Einsicht neh¬

men wollenden bedeutenden Publikum vorzulegen.
Alle diese hier angeführten Beschäftigungen beweisen klar , daß die Absicht des Gefertigten ein¬

zig dahin geht , durch seine wohlgeordnete ökonomische Geschäfts - Kanzley den mannigfaltigen Be¬

dürfnissen der landwirthschastlichen und häuslichen Oekouomie aus rationelle Weise abzuhelfen , und da das

Hauptbedürfniß sämmtlicher Herren Realitätenbesitzer darin besteht , auf eine sichere , wohlfeile,
und sachverständige Weise bedient zu werden , so wird

die Sicherheit für die einsendenden Erzeugnisse durch das benannte hastende Großhandlungs¬

hans geleistet;
die Wohlfeilheit dadurch bewirkt , daß man die Jnspectionen , Revisionen , und Besorgung

häuslicher Angelegenheiten nach Maßgabe der größer » oder mindern Beschäftigung um eine äußerst

billige jährliche Bestallung besorgt , in Bezug auf das Kaufs - und Verkaufsgeschäst aber die Provi¬

sion dem eigenen Gut befinden der den Gefertigten mit ihrem Vertrauen beehrenden Herren

Vollmachtsgehern überläßt;



die sachverständige Behandlung aber dadurch erzweckt , daß Gefertigter durch seine

vieljährige Verwendung in allen Zweigen sowohl der ausübenden praktischen als auch der wissen¬
schaftlichen Oekonomie , durch die ihm anvertrauten gerichtlichen Administrationen , Curatelen , und

Privatinspectionen , durch seine häufig vollzogenen gerichtlichen Herrschaftsabschähüngen - dann eigenen
Besitzstand und Pachtungen , einen hinlänglichen Verrath an sachkundigen dem fortschreitenden Zeit-

geiste angemessenen Erfahrungen gesammelt zu haben hofft , um auf eine befriedigende Weise den

Forderungen seiner Herren Vollmachtsgeber zn entsprechen -.
Solchergestalt wagt es der Unterfertigte , seine ökonomische Geschäfts - Kanzley sämmtlichen Herren

Nealitätenbesitzern als ein beförderndes Organ ihrer nützlichen Betriebsamkeit , so wie auch dem übri¬

gen davon Gebrauch machen wölleuden Publikum ergebeust auznbiethem Des Unterfertigten Kanz¬

ley wird vom 28 . Jnliüs ll I . anzufangen , täglich von 8 bis il Uhr Vormittags , dann von 3 bis

5 Uhr Nachmittags , mir Ausnahme der Sonn - und Feyertage - dem gefälligen Gebrauche gewidmet

seyn . Auswärtige belieben sich durch . Briefe die in allen gangbaren Sprachen verfaßt seyn können,
an die Addresse : der ökonomischen Geschäfts - Kanzler ) des Freyherr » -von

S t e n tzsich in Wien , .ttl-^ ^ cktMrM-ass^ it-.v^.Et-HW en - .Halkse-Mv -H8'27-- -im-' zWeykM Stock,
Zu verwenden»

Wmr - den 22 » Julms ^ iui ? . . .
Johann FreMtr v. Stentzsch.

Wir übernehmen die Haftung für die au die ökonomische Geschäfts - Kanzley des Freyherr » von

Stentzsch eingesendeten landwirtschaftlichen Produkte auf oben angezeigte Art.

Kettiksteln Compagnie

Formular dek Empfangsscheine.
Empfangsschein

über

. - - - — -

Sage!

welche von dem

an die ökonomische Geschäfts - Kanzley des Freyhertn v . Stentzsch- zum Verkauf in Folge Verabredung geiendet
worden sind, worüber das kr k. privrlegirtö GroßhaNdlungshsus HeUrkstein Comp . , sowohl rücksichrlich der

zweckmäßigen Aufbewährung der Produkte - als auch über die EinkaffirUng Und Verwendung der Gelder die Haftung,
mit Ausnahme des unverschuldeten Zufalls - nach Maßgabe des r3i rte» und 1817 ^ « ^ pe§ Allgem. Bürgert . Gesetz-
Buches , übernimmt.

8ign . Wien , den

(L. 8 .) vl. rr. (L . 8 .) H enikstein N Compagnie.
I . Sorrschan.


	[Seite]
	[Seite]

